
 

Seite 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Antrag zur Feststellung der Teilnahmeberechtigten an der Vorprüfung zum Jahresabschluss 
 
 
 
 
Sachverhalt 
Die Gemeinde Laboe lässt zur Vorprüfung des Jahresabschluss Mitglieder, der in der GV vertretenen 
Fraktionen, zur Überprüfung noch von dem Finanzausschuss zu. Auf Rückfrage der Fraktion Grüne Ak-
tive Laboe [GAL] bei Amt Probstei erhielten wir folgende Antwort, die eine Teilnahme von bürgerlichen 
Mitgliedern der Fraktionen ausschließt. 
 
Siehe hierzu die Antwort vom Amtsdirektor Körber: 

Im Ergebnis haben Sie m.E. kein eigenständiges Teilnahmerecht als Vertreter (bürgerlich) eines bürgerlichen Mitglie-
des im Finanzausschuss. Uneingeschränkte Zugangs- und Informationsrechte haben nur Gemeindevertreterinnen 
und Gemeindevertreter. Zwar handelt es sich bei der Vorprüfung der Jahresrechnung nicht um eine formelle Sitzung 
des FWA, ich hielte aber die Teilnahme von Personen, die ein originäres Teilnahmerecht nicht innehaben, für be-
denklich. Dies würde auch für den Fall einer angedachten „Berufung“ durch den FWA gelten. Selbst innerhalb von 
Fraktionen dürften nichtöffentliche Informationen nur den durch die GO befugten Personen zugänglich gemacht 
werden. Erschwerend kommt hinzu, dass in Laboe eine sog. Poolvertretung (und keine persönliche) organisiert ist. 
Es kämen daher, jedenfalls im Vorwege, verschiedene Personen theoretisch in Frage. 

Im Ergebnis komme ich daher zu dem Schluss, dass ihre Teilnahme an der Vorprüfung der Jahresrechnung nicht 
möglich ist. Entscheidend für die Beratung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung ist ohnehin nicht die Vor-
prüfung, sondern die Behandlung im zuständigen Ausschuss. 

 
Entgegen der Auffassung des Amtsdirektors beteiligten sich aber jeweils für die LWG und für die CDU 
ein bürgerliches Mitglieder an der Vorprüfung zum Jahresabschluss 2014, welcher am Donnerstag, den 
11. Juni 2015 in Schönberg stattfand. 
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Die auf der FA-Sitzung vom 20. Februar 2014 unter TOP 11 benannten Personen der Fraktionen sind 
nach der obigen Schlussfolgerung nicht zulässig. 
 
 
Auszug der Niederschrift der FA-Sitzung vom 20.02.2014 
 
 

TO-Punkt 11:  Benennung eines Vertreters/in je Fraktion zur Vorprüfung der Jah-
resrechnung 2013  

 
 
 
Zur Vorprüfung der Jahresrechnung werden seitens der Fraktionen benannt:  
Herr Walter Kreft  
Herr Carsten Leonhardt  
Herr Ulrich Schäfer  
Herr Rolf Strohmeyer  
Herr Rudolf Wimber  
Frau Margit Wunderlich 

 
Der Ausschussvorsitzende und die Mitglieder das FA sollten diesem Sachverhalt umgehend aufklären, 
da hier eventuell ein Verstoß gegen § 21 Abs. 2 der Gemeindeordnung (Verschwiegenheitspflicht) vor-
liegen könnte. 
 
 
Daher beantrag die Fraktion der Grünen Aktiven Laboe [GAL] den Tagesordnungspunkt 
 
Feststellung der Teilnahmeberechtigung an den Vorprüfungen zur Jahresrechnung 

 Sachstand 
 Beratung 
 ggfls. Benennung der Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen und deren Stellvertreter innen 

 
für die nächste Sitzung des FA am 08. Juli 2015 und bittet die Verwaltung um die rechtliche Prüfung und 
Aufklärung  über den Sachverhalt der Teilnahmeberechtigungen. Gleichzeitig wird die Verwaltung gebe-
ten zu prüfen, ob weitere informelle Sitzungen (Prüfungen, usw.), die einer gleichen Restriktion unterlie-
gen, vorgesehen sind bzw. ob hierfür Vertreter benannt wurden, die nicht teilnahmeberechtigt sind. 
 
Für den Fall, dass tatsächlich nur Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter an diesen Prüfungen 
teilnehmen dürfen, und somit auch die bürgerlichen Mitglieder des Fachausschuss ausgeschlossen sind, 
beantragen wir die Neubenennung der dann berechtigten Vertreter innen der Fraktionen 
 
 
 
Für die GAL Fraktion  
Julia Hansen 
Martin Opp 
Michael Meggle 


